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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Ußeri,
Mitglieder,: der gcsejgcdevdca Räthe der helvetischen Mexuhlit.

Band III. Supplement III.. Bern, den 17. Aug. 179?. (z«. Thermidor VII.)

Gesezgebn n g.

Senat, 29. Juni.
(Fortsetzung.)

Muret erinnert, daß vor wenigen Tagen eine
gleiche Einladung über diesen Gegenstand von den
Räthen angenommen ward, deren Erfolg sich noch
nicht zeigen konnte; er stimmt zur Verwerfung oder zu
einer Commission.

Schwaller weiß, daß das Direktorium für
Bcfchlcunigung dieser Sache, auf den ersten Beschluß
hin, gesorgt hat.

Der Beschluß wird verworfen.
Bert hoi let, im Namen einer Commission, be-

richtet über den Beschluß, der dem Direktorium für
seine Kanzlei eine Summe von «26u Franken bcwii-
ligt. Die Mehrheit der Commission räth zur Annahme ;
die Minderheit zur Verwerfung; indem sie, bis die

Vatcrlandsvcrthcidtgcr bezahlt sind, zu keinem andern
Behuf Gelder bewilligen will.

Lang spricht noch besonders als Minderheit der
Commission.

Die Berichte sollen 3 Tage auf dem Kanzlcitisch
liegen bleiben.

Pfyffcr, im Namen der Comm ssion über den

Beschluß, der d'as Direktorium bevollmächtigt, Bürger
zu Steuereinnehmern in Requisition zu setzen, vcr-
lan .t Aufschub von einigen Tagen für die" Berichts-
crstattmig, indem verfchicdne, mit dem gegenwärtigen
in Verbindung stehende Beschmsse von dem gr. Rath
zu erwarten stehen.

Eine Zuschrift zahlreicher Bürger von Morsec
wird verlesen.

Meyer v. Arb. spricht zum Lobe diese.' frei-
wüthig patriotischen Zuschrift; er fodert Ebrenmel un.
derselben, und wünscht, daß der grosse Rath bald die

in der Adresse cnehaltnen Vorschläge in Beschlüsse
verwandle.

Lastechere spricht in gleichem Sinne; gegen
die in der Zuschrift mit Recht getadelten häufigen
geheimen Sitzungen, hat der Senat sich immer er-

klärt; die verlangte vcrhältnißmässige Rcvrä entatisn
der verschicdncn Kantone, wird durch die Constitution
gcfodcrt; und es ist unbegreiflich, daß der grosse Rath
sich noch nicht damit beschäftigt hat; er verlangt eine
besondere Bsthschsst, die denselben einlade, sich end-

stich mit diesem, durch die Constitution cefoderten Ge-
genstand zu beschäftigen; mit der Verminderung der
Gehaice, haben wir uns zwar beschäftigt, aber nicht
hinlänglich; nur sollten unsere Gehalte auf die Hälfte
herabsetzen, die dann bezahlt würde.

Die ehrenvolle Meldung wird beschlossen.
La stech ere beharret auf seinem Antrag einer

Bothschaft an den grossen Rath; indem der Senat
der Wächter der Constitution sey.

Lüthi v. Sol.: Nur vom 21. Sept. an zählt
sich das erste constitutions Jahr; es ist noch nicht
zu Ende, und der grosse Rath wird unaenveifcll die
Arbeit ungesäumt vornehmen; wir haben kem Message
zu machen; der Senat ist weder ausschließlich lisch
vorzugrwcift der Wächter der Constitution; er verlangt
Tagesordnung.

Usteri ist mit Laflcchcre über die Wichtigkeit und
Dringlichkeii der Sache einverstanden; aber der Senat
ist nicht befugt, den grossen Rath dazu auszufodcrn;
und dieser würde einer so inconstitutionellen Einladung
keine Aufmerksamkeit widmen; nnsere öffentliche Er-
llärnng, und wenn man es gut findet, eine indivi-
ducll lint-rzeichnetè Adresse an den grossen Rath, wer»
den viel zwekmgssiger einzuschlagende Wege seyn.

Laflecherc zieht seinen Antrag zurük.

Am za. Iun. war keine Sitzung in beiden Näthm

Grosser Rath, Juli.
Präsident: E scher.

Das D rektorimn zeigt in einer^ Bothschast vom
29. Iun. au, daß Br. Direktor Sarary an diesem

Tage" zum erstenmal seiner Sitzung beygewohnt habe.



In einer zweiten Bothschaft wird angezeigt, daß Br.
Se ere tan seine Ernennung zum Direktor angenom-
men habe.

Folgendes Schreiben wird verlesen:

Bern, den Zv. Iun. »799.

VB. Gesezgcbcr!

Sie haben mich zur Stelle eines Mitglieds des
Direktoriums ernannt; ich habe mich an meinen Po-
ftcn vcrftigt; die Kraftäusscrungen, die Talente, welche
dazu crsodert werden, sind mir unbekannte Dinge, ich
kenne nur die schreckende Verantwortlichkeit, aber Ihr
habt geboten; ich gehorche.

Gruß und Hochachtung!

Unterzeichnet: F. S e c r e t a n,
Mitglied des Dvllz. Direkt.

Alle diese Botschaften und Schreiben werden dem
Senat mitgetheilt.

Scho ch macht folgenden Antrag, der für 6 Tag
auf den Kanzleytisch gelegt wird.

Bürger Gcsezgeber!

Nun, Bürger Gcsezgeber, diese Woche war ich
krank geworden, aber der Zufall des Direktoriums
schmerz mich noch vielmehr, von wegen dem AnS-
trilte des Bürger Ochsens; ich habe die Repräsen-
tauten mit Schrecke» gefragt: was Ochs gethan habe?
fie sagten mir: sie wissen es nicht. Ich fragte, ob ihn
der Gcsezgeber adgesczt, oder Dimisswn gegeben? sie

antwortete» mir mit nein, ich erstaunte sehr, und
sagte: warum gehts also? muß alles contra, und
wider die Constitution gehe». Bürger Gesczgcber, ich
frage Euch: wer kann einen Direktor weglassen, oder
vcrabscheiden ^rls die Gesczgcber? Nun hat das Dirck-
torium das esouverainitätsrecht verlezt, und die Con-
slitution geschwächt, weil sie den Ochs mir einein Paß
bey der Nacht weggelassen. Was muß daS Volk dar-
über denken O Gort! was geht bey den obersten Ge-
walten vor Verwirrungen vor; denn wenn das Volk ein
Repräsentanten fragt: was Ochs gethan habe? so muß
er sagen mit Schamröthc: er wisse es nicht. Muß
nicht das Volk denken, die Gcsezgeber seyen zu Schwach-
köpfen geworden, und lassen sich nur von fünf Köpfen
am Gängelband führen, wie ein Low von seinem
Führer. Ich verdenke es dem Direktorium nicht (wenn
wir nur schlafen) und ihm nur alles überlasse», wenn
es schon nicht geht im Vaterlande, wie is gehen soll;
wenn aber der Nachtheil und Schaden daraus entsteht,
wird das Volk uns Gesczgcber zur Verantwortung an-
klagen, und nicht das Direktorium, weil es uns die
Souverainität in die Hände gegeben hat. Folgsam ist

es unsere Pflicht, mit eignen Augen zu schauen; denn
wenn wir immer mit unsern Augen geschaut Härte», so

stühnde es besser im Vaterland«, als wie es jezc steht.
Schliesst also, baß aus unsrer Mitte soll eine Cnn-

Mission nicdergcsczt werden, das eigenmächtige Bctra-
gen des Direktoriums zu untersuchen, wie mich des

Bürger Ochsens Aufführung, und uns ein Rapport
zu ertheilen, damit der Gcsezgeber in Stand gesezt wird,
wiederum zu schliesscn, was für das Vaterland das beste

seyn wird, und was zur Rettung unsrer Ehr crsor-
dcrt wird, damit das Volk sehe, daß wir ihres Zu-
traucns würdig sind; kurz, ich schliesst, daß wir sollen
fleissig zum Besten des Volks arbeiten, und niemahl
vergessen, daß das Direktorium uns verantwortlich ftyc,
und wir dem Volk, als ihre Stellvcrtrciter.

Noch muß ich erinnern, daß ich vernommen,
daß einige Mitglieder seyen, die öfters Umgang haben
mit den Direktoren, und mchrcrcs wissen, ich fodre
selbige bey ihrer Pflicht auf, daß sie es allen Gcsczge-
bern sollen bekannt machen, so hört das Mißtrauen
aus — denn, wenn ein gemeiner Mann etwas Ver-
dächtiges macht, so muß es an Tag, warum dann
ein Direktor nicht? (haben wir nicht die Glcichyeitge-
schworen? Hat aber Direktor Ochs recht gehandelt,
und ist unschuldig, so gehört ihm Satisfaktion, für
den unschuldigen Verdacht, wo auf ihn kommen ist,
von wegen seines Auetrils Halden, fi> gedenke ich im
Herzen. Kann man es nicht bey offener Sitzung, so

kann man es beschlossen; denn »ch will als Gcsezgeber
nicht im Dunkel senn, sondern ich will wissen, was
Der Gesagtes vorgegangen ist, damit ich dem Volt
kann Rechenschaft geben, und nicht Schamrot!) da sie»

hcn muß, als ob ich dem Volk den Lohn umionst ab-
nehme; alto wird ein jeder mir mir denken. Ich be-

gehre Dringlichkeit.
Bürger von Den an s im Leman klagen wieder

das Hü: - und Waidrecht auf Ihren Gütern. Auf
Iomlnis Antrag wird dttse Bittschrift der Waid?
rcchtscom.nisslon übergeben.

Das Direktorium übersendet folgende Bethschast:

Das VMzielnmasdirektorium der helvetischen
einen und untheildaren Republik/ an die

gefezgebenden Räthe.

Bürger Gesezgcber!
Wenn es der Regierung eines freyen Staates zu-

kommt, das entschiedene Verdienst ums Vaterland
durch Anerkennung und Würdigung zu erhebenso »st

es gewiß eine ihrer heiligsten Pflichten, jenen Bürgern,
die sich für die Ehre und das Wohl desselben hingege-
bei», und im Kampfe für beydes den schönsten ^.od

für Freyheit und Vaterland zu sterben gewußt haben,



ein öffentliches Denkmahl des Ruhms zur dank - und
fruchtbaren Erinnerung aufzustellen. Darum übcrftn-
det das Direktorium Ihnen gegenwärtiges Verzeichniß
jener braven Vatcrlandsoertheidiger, die im Waliifer-
Kriege theils verwundet, thci s getödtct wurden — in
der gewissen Ueberzeugung, daß Sie ihrem ausgczeiche
ncten Verdienste nach seinem ganzen Werthe Gcrechtig-
kcit und Ehre zuerkennen werden. Das Direktorium
ist mik den Maßregeln beschäftigt, die für den Unter-
halt jener zu nehmen sind, welche in diesen gefallenen
Ovftrn ihre Stütze und ihre Nährcr verloren haben,
und für den die Dankbarkeit der helvetischen Nation
keine unfruchtbare Quelle seyn wird.

Republikanischer Gruß!

Beygefügt sind die Namen von Zi Gctödteten
und L5 Verwundeten. ^

Der Präsident des Vollziehungsdirektorium,
L a h a r p e.

Im Namen des Voll;. Dir. der Gen. Sekr.

Mousson.
Zimm ermann sagt: diese Bsthschaft erinnert

uns an eine der heiligsten Pflichten, an die Sorge für
unsre Vertheidiger des Vaterlands. Hierüber müssen

wir zwey Sachen besonders betrachten: Unterstützung
der Verwundeten und Hinterlassenen, und Andenken
an die Verstorbenen. Ueber erstem Gegenstand ist schon
durch ein Gesez der Grundfaz anerkannt, aber ich be-

gehrc eine Commission, die uns die Ausführung die-
ses Gesetzes gutächtlich vorlege und dieser Commission
kann dann auch der unmittelbare Gegenstand dicftr
Vothschaft übergeben werden.

Nnc e dankt dem Direktorium für dieses Ver-
zcichniß der wackern Bürger vom Leman; aber warum
spricht man uns hier nur von den Lemanen? Auch
andere Bürger haben für das Vaterlano geblutet! Ich
begehre eine Einladung an das Direktorium, ein all-
gemeines Verzeichniß aller todten und verwundeten Ver-
thcidigcr des Vaterlands, aus allen Kantonen cinznge-
bcn und stimme übrigens Zimmermann bey.

Billeter folgt Nueeö Bemerkung.
Secretan sagt: Ja gewiß wollen wir die wür-

digen Söhne des Vaterlandes die fur dasselbe qcstor-
ben sind ebren und die Verwundeten unterstützen, »nd
zu diesem Ende hin stimme ich Zimmerman» und Nnces
Amrag, zur Aligcmcinmachung dieser Maaßregel bey.

Ich wände das schönste Denkmahl wird eine Säule
von Ma.mor fern, w 'rauf alle Namen der für das
Vaterland gestorbnen Bürger c-ngegrabcn werden; dies
wird das einzige wahre Adclszeichen eines Sohnes fern,
welches er von seinem Vater, erhalten kann, und er

wird hingehen an den Fuß dieses Denkmahls, um da
entflammt zu werden von ächter Liebe für das Vater-
land, die ihn nicht vor dem Tod für dasselbe zittern
läßt!

Erlach er folgt diesen verschiedenen Anträgen,
und will besonders auch für die lebenden Patrioten
sorgen, nicht bloß für die todten; denn es ist mit jenen
in der Neoublik so weit gekommen, daß sie sich bald
nicht mehr sehen lassen dürfen ohne Gefahr zu laufen
beschimpft zu werden; daher will er das Direktorium
auch noch einladen, die Patrioten durch gute Polizey zu
schützen.

Z i m m e r m a nn beharret auf seinein Antrag und
bittet, doch nicht von dem Gegenstand abzuweichen.

Haas sagt: leider ist es unmöglich gewesen, daß
die eschwcizec ihren Muth wirklich gehörig zeigen könn-
ten; wäre nicht beynahe gänzlich Desorganisation in
den helvetiftbcn Armeen gewesen, so würde sich noch
mancher brav: Helvetic,: sur's Vaterland geopfert hab m,
unddiescs Ehreiwerzcichniß wäre weit grösser geworden r
aber man hat die schlechtesten Tnwvcn an die Spitze
gestellt, um sagen zu können, „die Schweizer sind feige,
sie verdienen den Namen ihrer Altvärcr nicht mehr! "
Ich will nicht untersuchen, wer Schuld daran war,
Ihr wißt es vielleicht besser als ich. Man hat Männer
gesandt und zu Offizieren gemacht, die die Sache
nicht wollten. Ick> stimme für eine Commission und
begehre, daß Sie zugleich die Mittel aufsuche, den er-
schlaffsten Muth der eechwcizcr wieder zu beleben.

Nuces Antrag w'rd angenommen und die Both-
schaff in eine Commission gewiesen, in die geordnet
worden: tsecrclan, Fierz, Nuce, Bourgeois
und Hammer.

Su ter legt im Namen einer Commission fo'gen-
des Gutachten vo>-, über welches Dringlichkeit erklärt,
und welches cimnüthig angenommen wird.

Der Grosse Rath an den Senat:
In Erwägung, daß in jedem auf die Grundsätze,

der Freiheit und der Rechte gegründeten Staat jeder
Staatsbeamte für feine Verwaltung verantwortlich ist.

In Erwägung, daß es heilige Pflicht ist für die
Gefezgeber eines freien Volks, die Rechte dcsse ben ge-
gen jede Willkuhr zu schützen, und genaue Rechenschaft
zu fodcrn von der Verwaltung der öffentlichen Ein,
künfte.

Hat der Grosse Rath nach erklä ter Dringlichkeit

Beschlossen.
Das Direktorium ist eingeladen, den geftzgebendm

Räthen annneigen, was für Maaßregeln es mr Ret-
tung und Sicherheit der den Kaistrstchen in dic Hän-
de. gefallenen Vorälhe von Gelraide, Wein »md Mu-



niiwn acwossen habe, und ob Nachlässigkeit oder Un-
n.ôgìichkett der Rettung die Ursache dieses Vcrlmsts
gewesen sey.

Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft:

Da6 Vollzich-ingSd-rekkorittm der einen und
uiuheUdaren helvetischen Republik/ an die

gesezgedenden Räthe.

Bürger Gesezgeber!
Sehr ungern sieht sich das Direktorium verbun-

den, Ihnen die widerwärtige Nachricht mitzutheilen,
daß im K. Oberland eine grosse Anzahl öffcncl. Beam-
ter, Untersiatthalter und Agenten ihre Entlassung begeh-

ren, und sich dem Dienste des Vaterlandes entziehen

wollen. Dadurch wird nothwendig die gute Sache
beeinträchtigt, die Fuhrung der Amtsgeschäfte in der
bedenklichste» Periode unterbrochen, und das Gonver-
ncment selbst in nicht geringe Verlegenheit gcftzt. Das
Direktorium ladet Sie ein, BB. Geldgeber, den Vor-
schlag den dasselbe wegen der zur Eintreibung der

Staatsauffagen angestellten Eoimnissärs gethan hat,
auf alle jene öffentlichen Beamten auszuvchncn, und

zu erklären, daß diese insgesammt zum Dienste des Va-
rcrlandes verbunden seyn, und in demselben noch 6 Mo-
»ate, nachdem der Feind von den Grenzen der Rc-
publik vertrieben seyn wird, ausharren sollen.

Republikanischer Gruß!

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
L a h a r p e.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sek.

Mousson.
Zimmerman« sagt: unser erste Beschluß über

einen ganz ähnlichen Gegenstand ist gegenwärtig beym

Senat, und da derselbe genügt und keiner wettern Aus-
dehnung bedarf, so foderc ich, daß diese Bothftbaft
dem Senat mitgetheilt werde; jener Beschluß sczt Ein-
nehmer und Agenten in Recmisirion, durch diese er!,a>-

ten wir Geld und haben wir dieses so werden uns

die übrigen Beamten nicht fehlen; fenen Grundmz
weiter ausdehnen, wäre zu schwierig und könnte gcfähr-

lich werden.
Bourgeois glaubt, da «nftr erste Beschluß nicht

so weit gehe als diese Bothschaft fvbcrk, und diese AuS-

dehmmg jenes Grundsatzes für die Erhaltung der Re-

pndlik unentbehrlich sey,'so müsse dieser Borhftyaft ent-

sprechen, werden. ^Kühn: Das Vollzichungs - Direktorium macht

uns durch seine Botschaft aus einen äußerst wichtigen

Gegenstand aufmerksam. Eine Menge Unierbcamtcr

ivsllcn in einem Augenblicke, wo die Republik der Kräfte
aller ihrer Bürger bedarf, von ihren Stellen abtreten;
nicht blos un Canton Oberland, von dem allein die
Botschaft spricht, sondern auch in anoer» Lhellen der
Republik, wie ich zuaerläßig weiß. Das Vollzichungs-
Direktorium schlägt uns dagegen ein Htlfsm tel vor,
das zwar wirksam für dielen Augein k seyn w-rd, aber
im Allgemeine» doch ein biofts Palliatifmittel des Uebels
ausmacht. Ich denke, der Geftzgcbcr sott auf seine
Quelle zurükgehen, und diese zu heben suchen.

Nun bin ich überzeugt, daß die Quelle des Uebels
ausser der Erkaltung der Vaterlandsliebe bei Annäherung
der Gefahr, und den oft ungestraften Beleidigungen,
oeneii öffentliche Beamte ausgeftzc sind, Hauptsächlich
darin liegt, daß die Republik diele icziern niRt bezahlt
hat, und nicht bezechten kann. Ja, Bürger Repräsen-
tanren, es ist Zeit, baß iyr euch einmal von der Wahr-
hctt überzeuget, daß ore Republik uuvielc Beamte hat,
und daß fee l ie Last ihrer Besoldungen nicht zu crtra-
gen vermag. Die Brftchrnng des ersten Jahrs der Re-
publik hac dieses zur Genüge erwiesen; und wen» es
noch Lcure gcdm sollte, denen dieser Beweis nicht ein-
leuchtend scheinen möchte, so iwürde ich ihnen demer-
kcn, daß die Besotdungen der össenitichcn Beamten in
der französischen Republik blos den achtzigsten Theil der
Staatseinkünfte hinwcgnehmen, da sie hingegen bei unS
das polle Dritthcit derselben aufzehren.

Bürger Repräsentanten, die Anzahl der össentli-
chen Beamten muß vermindert werden, sie muß um
zwei Durcheile vermindert werden, wenn die Kosten
der Regierung nicht das Mark des Landes auszehren,
die Erzlelung des Zweckes unsers gesellschaftlichen Ver-
eins unmöglich machen, und die Republik zu Grunde
richten sollen. Die Zahl der Cantone muß auf acht
herunter gesezt, die Distrikte müssen vcrgrösscrt, und
die Munizipalitätcn nicht länger aufdie alten GemeindS-
marchcn cmgezielt, sondern auf neu einzutheilende Bc-
zirte angestellt werden. Ich weiß zwar, Bürger Re-
präftntantcn, daß vor einigen Monaren bei der Ve-
l andinug dieses nämlichen Gegenstandes diejenigen, die
damals diese neue Eintheilung in Schuz nahmen, die
härtesten und beleidigendesten Vorwürfe für ihre Be-
mühungen einärntetcn: Es ist vielleicht mögltch, daß
auch jczt noch, wo bei einem jeden unter uns das Gefühl
ihrer Norhwendiakeir qcwekt worden seyn sollte, der
alte Cantsnsgeist sein Haupt erheben und der Ausfall,-
rung einer so heilsamen Maßregel entgegen arbeiten
wird. Allein ich erkläre es, ich werde, so lange ich

auf dieser Stelle bin, nicht aufhören, die Reduction
der Cantone und Distrikte in Schuz zu nehmen; ich
wcr^e mich um alle Vorwürfe nicht bekümmern, die
ich von den Anhängern des alten Systems zu erwarte»
habe. Ich begehre, daß die über die Eintheilung Hel-
vetieus niedergesczte Commission eingeladen werde, mi-



vorzüglich ihr?« Bericht abzustatten. Ich unterstütze
zugleich die Rnkweifting des Antrags des Vollziehung--
Direktoriums an eine Commission.

Secret an untcrstüzt Kudn und Bourgeois: Es
fteut mich, fügt er bei, wieder einst ein Wort von der
Verminderung der Cantone sprechen zu hören, und
daß also die Hauptsache jeder zwekmäßigcn Verbesserung
wieder einst rege gemacht wird: Alles schreyt ich er
Geldmangel, alles, das ganze Volk sc,bst, fodcrt Er-
sparung, und wir sollten immer noch zu zögern wollen,
bei dem Fundament jeder Ersparung bei der Ver-
Minderung der Zahl der Camone den Anfang zu machen t
Ich fadere aber, daß diese gegenwärtige Botschaft e ner
besondern Commission zugewiesen werde, und daß mass
die Commission über Eintheilung Helvetians, die übe.

Besoldung der Agmttn und die über Besoldung der

Canzlcyen, zur Thätigkeit augodere.

Graf folgt, denn die Beamten müssen jezt an
ihrem Platz stehen bleiben, bezahlt oder unbezahlt:
Auch er w ll die Cantone "ad die Gehalte vermindern,
besonders aber auch die Eanzleycn, indem diese viele
vpatziergängcr nähre-:; eben so könnten gegenwärtig
die Künste und Whssenftäasscn vcrw.get werden, denn
jezt ist die Blüthezeit für sie nicht da. Hätten wir
früher weniger ausbezahlt, so hätten wir »un Credit,
indessen ist es besser, späte zu sparen anfangen, als
gar niemals.

Io mini hält die Verminderung der Cantone nicht
für die walgre Occonomic: Aber man zahle die Can-
tonsbeamten im Verhältniß der Cantons - Heoölkcrung.
und hebe die Besoldung der Distriktsqerichte auf, da-
mit sie ans den Gcnchtsgebührcn der prozcßsüchtigen
Bürger besoldn werden.

Die Fortsetzung folgt.

Oberster Gerichtshof.
Der oberste Gerichtshof der helvetischen einen

imd unthkilbnren Republik, in geheimer
Sitzung.

In Forrsesung der Berathung über die gegen den

B. Repräsentanten Hartmann und seine Mitschuldigen
iiistruicten Prozedur-hat

befunden:
Daß der B. Joseph Wiederkehr von Mnri den

B. Hartmann, ans seiner Missen als Rcgierungscom-
missär nach Muri, in der Eigenschaft eines Schreibers
»ad Bedienten begleitet, und daselbst nach seinem

r

ftc-cn Cing:!tt'!dniß folgende N-tisnalessekte» ent-
wendet have:

Mehrere in Messing gefaßte Steine.
Einen Rosenkranz mtt d.ti.
Zwei Feilen.
Einige Glastäfclchen.
Einen goltm.en Ring, mit ei -cm kleinen Schmaragl».
Eine in Go d gefaßte Per e.
Ein kleines schmaidirtes Gemälde.
Verfehle ne Per en und Gramss i.
Ein Stuk scidne Schnür und zwei Servietten.

Nachdem gegen den Joseph Wiederkehr schon im«
term ra. April tezthin die Anklage ausgesprochen werden,

Auf angehörte Conclusion des Bürger öffentlichen
Anklägers und der Vertheidigung des V. Wicderkcyrs,

In Erwägung, des oben erwähnten Diebstahls,
In Erwägung aber auch, daß die Nationaleffck«

ten der Ration wieder zugestellt worden,
In Erwägung, daß der Wiederkehr eine sehr lange

Gefangenschaft ausgestanden, in welcher seine Gesund-
hcirsumstände zum Theil zerrüttet worden,

einhellig beschlossen:
Es sey der Joseph Wiederkehr von Muri schuldig;

und hierauf

zurechtgesprochen und erkennt:
1. Der Joseph Wiederkehr ist neben der wirklichen

erlittenen Gefängniß- und Hausarrcststrafe noch zu einer
einjährigen Einsperrung in ein Zuchthaus verfällt—in
welchem derselbe zu Arbeiten angehalten werden soll,
die seine Gesundheitsumstände erlauben.

2. Derselbe ist von der Beendigung dieser Strafe
angerechnet, für vier Jahre seines Akcisbürgercechts
verlustig erklärt —und

z. Zu Beîghlung seiner Gesangcnschastkosten, der
Hälfte der zu Baden, und des DritthcilS der zu Lu-
zern entstandnen ProzeßkoAen verfällt.

s. Gegenwärtige Sentenz soll dem Vollzichnngs'
direktorium zur Ecekution Übermacht werden.

Gegeben in Bern, den Z. Heumonat i?s,y.

Der Präsident am obersten Gerichtshof,
Lign. I. R. S ch n e l l.

Der Gerichtschrcibcr,

Lixn. F. E. H ü r N e r.

Dem Original gleichlautend;

Der Gerichtschreiber am obersten Gerichtshof,
H ü r n e r.
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